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9076 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

über den Beschluss des Nationalrates vom 4. Juli 2013 betreffend Abkommen zwischen 
der Republik Österreich und der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von 
IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts über den Sitz des 
Back-up-Systems der Agentur 

Der gegenständliche Beschluss des Nationalrates beinhaltet insbesondere die Regelung des Status der 
Agentur, seiner Vertreter und Mitarbeiter bzw. die Regelung des Status der Räumlichkeiten des Back-up-
Systems der IT-Agentur. 
Der gegenständliche Staatsvertrag ist gesetzändernd bzw. gesetzesergänzend.  
Da auch Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder geregelt werden, ist eine 
Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 2 B-VG erforderlich. 
Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses des vorliegenden Staatsvertrages die 
Erlassung von besonderen Bundesgesetzen gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 4 B-VG zur Überführung 
des Vertragsinhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 
 
Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in 
seiner Sitzung am 16. Juli 2013 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Gerhard Schödinger. 
Gemäß § 30 Abs. 2 GO-BR wurde beschlossen, Bundesrat Marco Schreuder mit beratender Stimme an 
den Verhandlungen teilnehmen zu lassen. 
An der Debatte beteiligten sich Bundesrätin Monika Mühlwerth und die Bundesräte Marco Schreuder, 
Stefan Schennach und Günther Köberl. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Gerhard Schödinger gewählt. 

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten stellt nach Beratung der Vorlage am 16. Juli 2013 mit 
Stimmenmehrheit den Antrag, 
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, 
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 2 B-VG die 

verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

Wien, 2013 07 16 

 Gerhard Schödinger Günther Köberl 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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